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Zum diesjährigen Jubiläumsfestival sind wieder zahlreiche Ensembles, Künstlerinnen und Künstler eingela-
den, die elf Tage lang das historische Spiegelzelt bespielen werden. Der Vorverkauf für Eintrittskarten der Jubi-
läums- Kulturwoche vom 3. bis 13. Oktober 2019 läuft auf Hochtouren. Die Abende mit Alfons und Willy Astor 
sind bis auf wenige Restkarten bereits ausverkauft, letzte Kartenkontingente werden ab 10. September auf der 
Homepage zum Verkauf freigeschaltet. Über die Homepage der Stadt Staufen kann man auch Eintrittskarten 
online erwerben (www.staufen.de/kulturwoche).

Das ausführliche Programmheft der 30. Kulturwoche liegt in der Tourist-Info im Rathaus aus. 
Ausschließlich hier gibt es auch Eintrittskarten ohneVorverkaufsgebühr. 

Kartenvorverkauf für 30. Staufener Kulturwoche 2019 
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06.09. 
16:00 Uhr Mephistotour: Folgen Sie dem sympathischen Teufel 
durch die historische Altstadt und wandeln Sie auf den Spuren des Al-
chemisten Dr. Faust – kleine kulinarische Überraschungen inklusive.  
Anmeldung erforderlich: Tourist-Info Staufen, Tel. 805-36. 

07.09. 
8:00 - 18:00 Uhr Grabenflohmarkt, Altstadt Staufen 
11:00 Uhr Orgelmusik zur Marktzeit, Kirche St. Martin Staufen. 

10.09. 
16:30 Uhr DAS BERLINER PUPPENTHEATER „FAMILIE WUTZ“ im 
Martinsheim in Staufen, Auf dem Rempart.
Karten nur an der Tageskasse (30 Min. vor Beginn). 

12.09. 
18:00 Uhr  Das Weingut Landmann lädt ein zur Rebberg-Führung 
mit Sekt- und Weinprobe, Winzervesper mit Schwarzwälder Wurst-
spezialitäten, Käse und knusprigem Brot. 
Telefonische Anmeldung beim Weingut Landmann, Tel. 5510 oder 
per Email an info@landmann-wein.de.   
 
Regelmäßige Veranstaltungen   
Dienstag: 
10:00 Uhr Wanderung mit dem Schwarzwaldverein 
Gruppe 1: Dienstags-Wanderung 
Treffpunkt: Oberer Schladererplatz (Busparkplatz)
Gehzeit: etwa 3 Stunden, Wander-km: ca. 10 - 12,
Ansprechpartner: Erwin Staroske, Tel. 07633 82530 und 
 Irmtrud Krause, Tel. 07634 2479
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Sie werden gebeten, sich 
bei einem der Ansprechpartner telefonisch anzumelden.   
Gruppe 2: Senioren-Wanderung
Treffpunkt: Anna-Brücke
Gäste willkommen!  
Bitte melden unter Tel. 07633 5575 oder 07633 6579.   

Mittwoch:
16:30 Uhr Stadtführung durch Staufen; Treffpunkt vor dem Rat-
haus am Marktplatz. Anmeldung: Tourist-Information Staufen,  
Tel. 07633 805-36   

Mittwoch, 10:30 Uhr und Donnerstag, 14:30 Uhr
Führung durch die Hausbrennerei Schladerer; Anmeldung erfor-
derlich unter Tel. 07633 832-56.   

Mittwoch und Samstag:
8:00 bis 13:00 Uhr Staufenener Wochenmarkt  auf dem Marktplatz   

Donnerstag:
18:00 Uhr Weinprobe mit kleiner Kellerführung  im Weingut Land-
mann; Anmeldung unter Tel. 5510. 
 
Alemannenbad Staufen 
täglich geöffnet von 9:00 bis 20:00 Uhr 
(Kassenschluss 19:15 Uhr) 
Bei zu schlechter oder zu kalter Witterung  öffnet das Bad nur zu 
den Kernzeiten von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Bei vorher-
gesagten Tageshöchsttemperaturen von unter 15 °C schließt das Bad 
den ganzen Tag. 

Aktuelle Veranstaltungen Aktuelle AusstellungenAktuelle Ausstellungen

Stubenhaus Staufen
Peter Huchel und Erhart Kästner  
Literarische Daueraussstellung 
Geöffnet Samstag und Sonntag  
von 14:00 bis 17:00 Uhr

Galerie K 
Haus der Modernen Kunst
Ballrechter Str. 19,  
Tel. 07633 929441, Fax 07633 500692
www.galerie-k.art

Kunstsommer 2019 
bis 15. September 2019 

In der Zeit vom 5. bis 31. August bleibt die Galerie K geschlossen. 

Keramikmuseum Staufen
Zweigstelle des BLM
Wettelbrunner Str. 3, 79219 Staufen i. Brsg
Tel. 07633 6721, www.landesmuseum.de
Öffnungszeiten des Keramikmuseums Staufen: 
Mittwoch bis Samstag 14:00 - 17:00 Uhr 
Sonntag   12:00 - 17:00 Uhr 
Sonderausstellung 2019
des Badischen Landesmuseums: 
Art déco – Aufbruch in die Moderne 
bis 30. November 2019

Studioausstellung 
im Keramikmuseum
Hans Fischer – Leichterhand 
bis 6. Oktober 2019 

Eröffnung am Freitag, 23.08.2019, 19 Uhr  

Stadtmuseum im Rathaus
Fernrohr in die Vergangenheit
geöffnet zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses sowie 
am Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr. Historischer Ratssaal,  
1. OG sowie im EG

Tango- und Bandoneonmuseum Staufen e.V. 
Grunerner Str. 1, 79219 Staufen i. Br. 
Im Kapuzinerhof, Tel. 0172 7453626 
Öffnungszeiten: 
Sonntag 15 – 18 Uhr 
mit Führungen durch Axel Steinhart 
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Galerie Fluchtstab 
Im Schaufenster der Galerie Fluchtstab sind Arbeiten von 
Hans Sieverding (Malerei) und Johannes Beyerle  
(Zeichnung) zu sehen.   
Kontakt: Elmar Bernauer, Tel. 82107 www.galerie-fluchtstab.de

Winzerhof S. Kerber 
Aussiedler Breite 1 
täglich ab 17:00 Uhr, Sonntag und Feiertag ab 12:00 Uhr. 
Ruhetag: Dienstag und Samstag   

s’Daal – Portrait eines Schwarzwaldtales 
Fotografien von Oliver Kuttruff 
bis 27. Oktober 

KUNSTHALT! presents 
Auf dem Graben 3 (in der Passage, frei zugänglich!) 
  
Philosophie im Alltag / 2 
WELTFORMEL: Sein & Sinn in der Medienwelt 
eine Ausstellung von Jean-Marie Clarke  
Contact: Jean-Marie Clarke / denkmaler@t-online.de
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BereitschaftsdiensteSTADT VERWALTUNG
E-Mail: info@staufen.de - Internet: www.staufen.de

Sprechstunden der Dienststellen
Mo.: 08:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Di. - Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr nachmittags nach Vereinbarung
Sprechstunden des Bürgermeisters nach Vereinbarung.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Wie die der Stadtverwaltung und zusätzlich
Dienstag und Donnerstag, 
nachmittags    14:00 - 16:30 Uhr

Sommer-Öffnungszeiten der Tourist-Information 
Montag-Freitag  09:00-12:30 Uhr 
und  14:00-17:30 Uhr 
Samstag  10:00-12:00 Uhr 
  
Ansprechpartner im Rathaus Tel.
Telefonzentrale/Fundbüro  Monika Schulz  805-0
 Fax 505-93 

Sekretariat Bürgermeister/  Carmen Malinverno       805-21
Redaktion Rathausblatt  Fax 805-50

Tourist-Information  Thilo Kühnle 
 Josianne Schmid 
 Daniela Lautenbach 805-36

Kultur, Stadtarchiv,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Jörg Martin 805-30

Hauptverwaltung Amtsleiterin   
 Isabella Schuhmann 805-25

EDV, Personal Stefanie Ortlieb 805-28 
Integration/Koordination 
Flüchtlinge Cornelia Jakob 805-23 
Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro Martina Wenzl, Esther Kiefer,  
 Roswitha Merkt   805-35 
Standesamt/Renten/Friedhofswesen Hannelore van Steenis 805-29 
Gemeindevollzugsdienst Elvira Götz 805-34

Jugendreferat Carsten Meurer 938456

Ordnungswesen/Liegenschaften Andreas Grethler  805-22 

Finanzverwaltung/ Amtsleiterin 
Kämmerei Gerlinde Riesterer  805-57

Steueramt/Kämmerei Sandra Seywald  805-58
Stadtkasse Manuela Blattmann  805-26
 Julia Wiesler 805-26

Stadtbauamt  Amtsleiter
Hochbau, Stadtplanung Michael Kübler 805-40
Hochbau, Bauunterhaltung Jens Schleinig 805-41
Bauverwaltung, Beiträge Monika Ortlieb 805-38
Sekretariat  Petra Küster  805-39 
Schlichtungsstelle/ Sekretariat Ursula Harrs 805-62

Stadtbauamt Amtsleiter 
Tiefbau Dr. Peter Schalk 805-37
Bauverwaltung, Tiefbau Gerlinde Steinle   805-47
Bauhof/Stadtgärtnerei Markus Pfefferle 929747
Wasserwerk Andreas Weber 0170 916 4344
  Herbert Keller  933224-51

VHS, Bereich Staufen Sabine Steck 805-52

Öffnungszeiten der öffentlichen Bibliothek
im Faust-Gymnasium, Krichelnweg, Tel.: 81822

Dienstag 10:00-14:00 Uhr und 15:00-19:00 Uhr 
Mittwoch 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr 
Donnerstag 10:00-12:00 Uhr und 15:00-19:00 Uhr 
Freitag 10:00-13:00 Uhr 
Während der Sommerferien: 
Dienstag 15:00-19:00 Uhr 
Mittwoch 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr 
Donnerstag  15:00-19:00 Uhr 

Katalog und Infos unter: 
 https:// 
web-opac.kivbf.de/
staufen/index.asp

DRK-Rettungsdienst (ohne Vorwahl) 112

Ärztlicher Notfalldienst 
an Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr,  116 117
an Werktagen: Mo-Do 18.00-08.00 Uhr, Fr 16.00-08.00 Uhr

Augenärztlicher Notfalldienst  0180 6075311 

Kinderärztlicher Notdienst 
Kindernotfallpraxis im St. Josefskrankenhaus  0180 6076111 
Freiburg,   (kostenfrei) 
erreichbar zu den selben Zeiten wie der ärztl. Notdienst 

Zahnärzte 
Den zahnärztlichen Notfalldienst erfahren Sie beim 
Deutschen Roten Kreuz unter Telefon  0180 322255540

Tierarzt 
Den tierärztlichen Notfalldienst Markgräflerland 
erfahren Sie unter Telefon 07631 36536

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V. 
Pflegerische Notfälle  
an Wochenenden und Feiertagen 07633 12219

Dorfhelferinnenstation Münstertal-Staufen 
Einsatzleitung über die Station Schallstadt, Frau Karin Birk, Tel. 07664 
4058069, karin.birk@gmx.de
Weitere Infos unter www.dorfhelferinnenwerk.de 

Essen auf Rädern (Caritasverband) 07633 8404
Notrufe 
Notruf Feuerwehr + Notarzt  112 
Feuerwehrgerätehaus (nicht ständig besetzt) 6033
Notruf  110
Polizeiposten Staufen nach Dienstschluss:  07633 923690
Polizeirevier Müllheim  07631 17880
Krankentransporte  0761 19222
Vergiftungs-Informationszentrale 
Uni-Klinik Freiburg  0761 19240 
BRH-Rettungshundestaffel Oberrhein  07621 19222
Telefonseelsorge 0800 111 0 111 
oder    0800 1110222

David Janßen, Notar in Staufen  07633 9885100
Grunerner Straße 9, zentrale@notar-janssen.de

Störungsdienste
Wasser Stadtwerke MüllheimStaufen   0800 5889690 
Gas:   Badenova  0800 2767767 
Strom: Badenova 0800 2767767 
Unitymedia  0221 46619100
Stadtwerke MüllheimStaufen
AlemannenStrom - Gas - Wasser 
Ihr Kundenbüro 07633 9332240 
Am Schießrain 1a - 79219 Staufen,                      Fax:  07633 93322467
service@alemannenenergie.de, www.alemannenenergie.de

Abfallwirtschaft
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -  
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
Fragen zu Gebühren + Behälterbestellung 0761 21878819
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Sitzungen 
Bauausschuss 
am Mittwoch, 11. September 2019, jeweils 17:30 Uhr 
  
Verwaltungsausschuss 
am Montag, 16. September 2019, 18:00 Uhr 
  
Gemeinderatssitzung 
am Mittwoch, 25. September 2019, 19:00 Uhr 
  
Alle Sitzungen finden im Erhart-Kästner-Saal im 1. OG des Stu-
benhauses statt. 
  
Die jeweiligen Tagesordnungspunkte der Sitzungen finden Sie, 
neben dem Aushang am Rathaus, auch im Internet unter https://
staufen.ratsinfomanagement.net. Dort sind auch die Nieder-
schriften der öffentlichen Sitzungen einsehbar. 
 

 

Wohnraum dringend gesucht 
Aufgrund von weiteren Flüchtlingszuweisungen sucht die 
Stadt Staufen dringend Wohnungen für drei gut integrierte 
und sozial angebundene geflüchtete Familien. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit der Stadtverwaltung Stau-
fen, Integration Flüchtlinge, Cornelia Jakob, Tel. 805-23, oder 
mit der Hauptamtsleiterin Isabella Schuhmann, Tel. 805-25. 
  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Baubeginn Regenwasser-Entlastungskanal 
Altstadt Staufen 

Wie geplant erfolgt ab dem 02. September 2019 der Baubeginn 
Errichtung des Regenwasser-Entlastungskanals Altstadt Staufen. 
Dabei werden mit dem Neubau des Regenwasserkanals bewusst 
gebündelt die Erneuerung der Infrastruktur (Wasser-, Strom-
versorgung) sowie die Verlegung des Glasfaser-Breitbandes  
vorgenommen. 
Beteiligt sind neben der Stadt Staufen die Stadtwerke Müll-
heimStaufen, badenova Netze und der Eigenbetrieb Breitband. 
Zunächst wird von der Einmündung Am Schießrain in die Haupt-
straße bis zum Marktplatz das Hauptstromkabel  erneuert und 
das Glasfaser-Breitband neu verlegt. Die 1. Bauphase dauert bis 
Ende September 2019. Behinderungen für die dort ansässigen 
Geschäfte sind leider unvermeidbar. Wie bei dem Informations-
abend Ende Juli 2019 besprochen, sind viele Angelegenheiten z. 
B. in der Zuwegung zum Gebäude durch Rücksprache mit dem 
Bautrupp der Fa. Vogel+Walliser-Bau GmbH situativ lösbar. 
Die Termine können sich aufgrund nicht planbarer Ereignisse (Wet-
ter, zusätzliche Maßnahmen etc.) verschieben bzw. verlängern. 
Die Stadtverwaltung Staufen und Fa. Vogel+Walliser-Bau GmbH 
bedanken sich insbesondere bei den Anliegern für ihr Verständ-
nis während der Bauzeit. 

Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell

■ Notfalldienste der Apotheken
07.09  Schwarzwald-Apotheke Bad Krozingen,  

St.-Ulrich-Str. 2, Bad Krozingen 
08.09. Faust-Apotheke Staufen, Hauptstr. 52, Staufen 
 Apotheke am Schillerplatz Müllheim, Werderstr. 23, Müllheim 

 ■ Sprechstunden Rentenversicherung
Die Sprechstunden der Deutschen Rentenversicherung Bund (ehemals 
BFA, Herr Rees) am 2. Montag im Monat  und der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg (ehemals LVA, Herr Krix) am  
4. Dienstag im Monat  finden nur noch nach Absprache  statt.  
Terminvereinbarung unter Tel. 805-0 oder 805-35 (Bürgerbüro)

■ Abfallbeseitigung
Graue Tonne und zugelassene Müllsäcke des Landratsamtes 
Freitag, 6. September 2019, ab 6:00 Uhr 

Biotonne (keine grauen Tonnen und keine Müllsäcke) 
Mittwoch, 11. September 2019, ab 6:00 Uhr 

Gelbe Säcke 
Dienstag, 17. September 2019, ab 6:00 Uhr in Grunern 
Mittwoch, 18. September 2019, ab 6:00 Uhr in Staufen und Wettelbrunn 

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes und der  
Grünschnittsammelstelle 
in Staufen an der Kirchhofener Straße (beim Bauhof) 
Mittwoch von 14:00 – 18:00 Uhr 
Freitag von 15:00 - 18:00 Uhr 
Samstag von 09:00 – 12:00 Uhr 

Beim Wertstoffhof werden auch Schrott und Elektrogeräte, CDs und DVDs 
(ohne Hüllen) angenommen. 

Selbstanlieferung von Sperrmüll
Sie können Ihren Sperrmüll auch selbst in einer der unten aufgeführten 
Anlagen abliefern, bringen Sie dazu ihre ausgefüllte Karte bei der Anliefe-
rung mit. 
Wichtig:  maximal zwei cbm bzw 300 Kg sind kostenfrei.
Wo?  im Regionalen Abfallzentrum im Gewerbepark Breisgau 
 in Eschbach: 
 Mo. + Di.,  09.00 – 15.00 Uhr 
 Do. + Fr.,  12.00 – 18.00 Uhr 
 Sa.,  08.00 – 12.00 Uhr
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Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Staufen (L 123)
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Festsetzung der Geldentschädigungen  
für wesentliche Grundstücksbestandteile  

sowie der Aufwuchs- und  
Nutzungsentschädigungen 

vom 22.08.2019

Mit vorläufiger Anordnung vom 22.08.2019 wurden Besitz und 
Nutzung von Grundstücken entzogen. Nachstehend werden nun 
die Entschädigungen, die den Betroffenen durch den vorüberge-
henden Entzug entstehen, festgesetzt. 

1. Festsetzung der Geldentschädigungen 

1.1 Wesentliche Grundstücksbestandteile:
  Die auf den entzogenen Flächen befindlichen wesentlichen 

Bestandteile (Bauwerke, Bäume, Sträucher usw.) wurden un-
ter Beiziehung von Sachverständigen bewertet. Die so ermit-
telten Geldentschädigungen werden hiermit auf Grund von 
§ 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG in voller Höhe endgültig 
festgesetzt. 

1.2 Aufwuchsentschädigung:
  In den Fällen, in denen nach der vorläufigen Anordnung vom 

22.08.2019 eine Aufwuchsentschädigung zu zahlen ist, wird 
diese hiermit der Höhe nach festgesetzt. 

1.3 Nutzungsentschädigung:

 a) Grundbetrag
  Als Grundbetrag wird für landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen sowohl bei selbstbewirtschafteten Eigentumsflächen 
als auch bei Pachtflächen (bis zum Ablauf der Pachtvereinba-
rung) der durchschnittliche Deckungsbeitrag festgesetzt. Ist 
nur ein Teil eines Grundstücks nach Ziffer 1 der vorläufigen 
Anordnung vom 22.08.2019 entzogen, besteht Anspruch auf 
die Nutzungsentschädigung auch für die Restfläche, wenn 
die verbleibende Restfläche nicht weiter wirtschaftlich nutz-
bar ist. Soweit dies für die Behörde erkennbar ist, wurde dies 
bereits bei der Festsetzung berücksichtigt. Weitergehen-
de Ansprüche sind mit entsprechender Begründung beim 
Landratsamt – untere Flurbereinigungsbehörde - zu bean-
tragen. Bei nicht bewirtschafteten Flächen wird der durch-
schnittliche örtliche Pachtzins als Grundbetrag festgesetzt.

 b) Entschädigungsbeträge
 Folgende Grundentschädigungssätze werden festgelegt:
 durchschnittlicher Deckungsbeitrag 5,95 €/Ar und Jahr
 ortsüblicher Pachtzins 2 €/Ar und Jahr.
  Über den vorgenannten Grundbetrag hinaus kann im Einzel-

fall eine höhere Nutzungsentschädigung verlangt werden, 
wenn ein höherer Deckungsbeitrag nachgewiesen wird, bei 
Inanspruchnahme einer Teilfläche die Restfläche nicht mehr 
wirtschaftlich nutzbar ist oder infolge von An- oder Durch-
schneidungsschäden eine erhebliche Bewirtschaftungs-
beeinträchtigung für die Restfläche besteht oder sonstige 
besondere Umstände bestehen, die vom durchschnittlichen 
Deckungsbeitrag nicht erfasst werden. Dies ist mit entspre-
chender Begründung beim Landratsamt - untere Flurberei-
nigungsbehörde - zu beantragen.

1.4  Die zu entschädigenden Bestandteile und die Entschädi-
gungsbeträge sowie  Aufwuchs- und Nutzungsentschädi-
gungen sind in 3 Karten (Anlage 1, Karte 1 - 3) und zugehö-
rigen Verzeichnissen (Anlage 2) enthalten, die Bestandteil 
dieses Beschlusses sind.

2.  Auszahlung
  Die festgesetzten Entschädigungsbeträge werden zu Martini 

eines jeden Jahres über die Teilnehmergemeinschaft ausbe-
zahlt. Sie können gegen Beiträge (§ 19 FlurbG) verrechnet 
werden.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Die Festsetzung der Höhe der Geldentschädigung nach Ziffer 1 
kann durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefochten 
werden. Über den Antrag entscheidet das Landgericht Karlsruhe, 
Kammer für Baulandsachen. Der Antrag ist binnen sechs Wochen 
seit der Bekanntmachung beim Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Sitz: Freiburg einzureichen. 

(Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flurneuord-
nung und Landentwicklung der Landkreise Breisgau-Hoch-
schwarzwald und Emmendingen: Berliner Allee 3a, 79114 
Freiburg oder jede andere Stelle des Landratsamts Breisgau-
Hochschwarzwald).

Hinweise
Karten und Verzeichnisse nach Nr. 1 liegen ab sofort einen Monat 
lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rathaus in Staufen 
(Bürgerbüro) während der üblichen Sprechzeiten aus.

Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten auf 
der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Land-
entwicklung unter www.lgl-bw.de/3220 eingesehen werden.

Bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung muss der Antrag 
die Festsetzung bezeichnen, gegen die er sich richtet. Weiter soll 
er einen bestimmten Antrag und eine Begründung enthalten. 
Anwaltspflicht besteht noch nicht für den beim Landratsamt 
einzureichenden Antrag, aber für das Verfahren vor dem Land-
gericht.

Freiburg, den 22.08.2019

gez. i.V. Holzinger, LVD  
 

Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Staufen (L 123)
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Vorläufige Anordnung 8 
vom 22.08.2019

1. Besitzentzug

Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Landesstraße 
123 (Ortsumfahrung Staufen) wird vom Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald  – untere Flurbereinigungsbehörde – auf An-
trag des Regierungspräsidiums Freiburg – vom 26.07.19 nach  
§ 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im 
Flurbereinigungsverfahren Staufen (L 123) folgendes angeordnet:

 

1. Besitzentzug 

Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Landesstraße 123 (Ortsumfahrung 

Staufen) wird vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald  – untere 

Flurbereinigungsbehörde – auf Antrag des Regierungspräsidiums Freiburg – vom 

26.07.19 nach § 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 des 

Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im 

Flurbereinigungsverfahren Staufen (L 123) folgendes angeordnet: 

Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum 

01.10.2019 

Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen vorübergehend für die Dauer der Maßnahme 

bzw. dauerhaft entzogen, die in den Besitzregelungskarten Nr. 17 bis 18 vom 15.08.19 in 

roter (dauerhaft) und grüner (vorübergehend) Farbe bezeichnet sind. Die 

Besitzregelungskarten Nr. 17 bis 18 (Anlage 1) und das Verzeichnis der in Anspruch 

genommenen Flächen (Anlage 2) sind Bestandteil dieser vorläufigen Anordnung. 

2. Besitzzuweisung 

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg 
(Unternehmensträger), wird ab 

01.10.2019 

für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1 entzogenen Flächen 

eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt sich auch auf die vom Unternehmensträger zur 

Umsetzung des Unternehmens Beauftragten. 

3. Flächenrückgabe 

 untere Flurbereinigungsbehörde 

Berliner Allee 3a 

79114 Freiburg 

 

Telefon: 0761 2187- 9540 

Telefax: 0761 2187- 5499 

E-Mail: flurneuordnung@lkbh.de 

 . Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Staufen (L 123) 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 Vorläufige Anordnung 8 

vom 22.08.2019 
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Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berech-
tigten) werden zum

01.10.2019

Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen vorübergehend für 
die Dauer der Maßnahme bzw. dauerhaft entzogen, die in den 
Besitzregelungskarten Nr. 17 bis 18 vom 15.08.19 in roter (dauer-
haft) und grüner (vorübergehend) Farbe bezeichnet sind. Die Be-
sitzregelungskarten Nr. 17 bis 18 (Anlage 1) und das Verzeichnis 
der in Anspruch genommenen Flächen (Anlage 2) sind Bestand-
teil dieser vorläufigen Anordnung.

2. Besitzzuweisung

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungs-
präsidium Freiburg (Unternehmensträger), wird ab

01.10.2019

für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1 ent-
zogenen Flächen eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt sich 
auch auf die vom Unternehmensträger zur Umsetzung des Un-
ternehmens Beauftragten.

3. Flächenrückgabe

Die in den unter 1 genannten Karten in grüner Farbe dargestell-
ten Flächen werden den Beteiligten nach Fertigstellung der be-
troffenen Maßnahmen wieder zur Nutzung zurückgegeben. Der 
Zeitpunkt der Rückgabe wird den Beteiligten gesondert mitge-
teilt werden. 

4. Auflagen

Die vorläufige Anordnung ergeht nach § 88 Nr. 5 FlurbG mit fol-
genden Auflagen:
•  Der Unternehmensträger hat sicherzustellen, dass die Nutzung 

der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch die Bauarbei-
ten nicht unterbrochen wird. Hierzu hat der Unternehmensträ-
ger die vorhandenen Wege in befahrbarem Zustand zu erhalten 
und für den landwirtschaftlichen Verkehr offenzuhalten.

•  Der Unternehmensträger hat dafür Sorge zu tragen, dass vo-
rübergehend in Anspruch genommene landwirtschaftliche 
Flächen vor deren Rückgabe durch ordnungsgemäße Rekulti-
vierung wieder in einen bewirtschaftbaren Zustand gebracht 
werden.

•  Der Unternehmensträger hat der Flurbereinigungsbehörde 
zeitnah mitzuteilen, wenn nur vorübergehend besitzentzogene 
Flächen wieder dauerhaft bewirtschaftet werden können.

5.  Geldentschädigungen für wesentliche Grundstücksbe-
standteile, Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen

 a) Wesentliche Grundstücksbestandteile
   Wesentliche Grundstücksbestandteile (Bauwerke, Bäume, 

Sträucher usw.), die auf den unter 1. genannten Flächen 
entfernt werden müssen, werden entschädigt. 

 b) Aufwuchsentschädigung
   Für die unter Nr. 1 bezeichneten Flächen wird in den Fäl-

len, in denen bereits vor dem Besitzentzug angelegter 
Aufwuchs nicht mehr geerntet werden kann, eine Ent-
schädigung gezahlt. Als Berechnungsgrundlage wird für 
die bei der Grundstücksinanspruchnahme vorhandenen 
Kulturen eine sachverständige Auskunft der Landwirt-
schaftsbehörde bestimmt. Die Art des Aufwuchses wurde 
unter Beiziehung eines Sachverständigen festgestellt.

 c) Nutzungsentschädigung

   Für in Anspruch genommene Flächen (siehe Nr. 1) wird - 
außer in den Jahren, in denen Aufwuchsentschädigung 
(siehe Nr. 5b) gezahlt wird - jährlich eine Nutzungsent-
schädigung gezahlt, soweit nicht Ersatzland zur Verfü-
gung gestellt oder zumutbares Ersatzland angepachtet 
werden kann. Die Nutzungsentschädigung wird längstens 
bis zur vorläufigen Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG ge-
zahlt. Die Festlegung der Nutzungsentschädigung erfolgt 
nach den Grund¬sätzen der Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zur 
Weitergeltung der Verwaltungsvorschrift über Nutzungs-
entschädigungen in Unternehmensflurbereinigungen 
vom 24.11.2011 (GABl. S. 585). 

 d) Berechtigte
   Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung nach Ziffer 5 er-

halten:
  -  die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flächen, 

wenn sie diese selbst bewirtschaften,
  oder
  -  die Pächter, nachdem sie das bestehende Pachtver-

hältnis dem Landratsamt – untere Flurbereinigungsbe-
hörde – angemeldet und entweder durch Vorlage des 
Pachtvertrags oder bei mündlichem Pachtvertrag durch 
Bestätigung des Ver-pächters nachgewiesen haben. Be-
stehende Pachtverträge werden durch diese Regelung 
nicht berührt. Die Pächter haben deshalb den vereinbar-
ten Pachtzins weiterhin an die Verpächter zu entrichten.

e) Festsetzung
  Die Höhe der Geldentschädigungen für wesentliche Grund-

stücksbestandteile, Aufwuchs- und Nutzungsentschädigun-
gen werden durch gesonderten Beschluss festgesetzt.

6. Rechtsbehelfsbelehrung

 Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald, Sitz: Freiburg eingelegt werden. 
(Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flurneuord-
nung und Landentwicklung der Landkreise Breisgau-Hoch-
schwarzwald und Emmendingen: Berliner Allee 3a, 79114 
Freiburg oder jede andere Stelle des Landratsamts Breisgau-
Hochschwarzwald).

Begründung:
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (LGL) hat mit Beschluss vom 05.07.2016 die Flurbe-
reinigung Staufen (L 123) nach § 87 FlurbG angeordnet. Der Flur-
bereinigungsbeschluss ist unanfechtbar. Das für den Neubau der 
Landesstraße 123 (Ortsumfahrung Staufen) erforderliche Land 
wird deshalb in der Flurbereinigung im für die Umsetzung des 
Unternehmens notwendigen Zeitraum bereitgestellt.

Der Plan für das Vorhaben „Neubau der Landesstraße 123 (Orts-
umfahrung Staufen)“ wurde durch das Regierungspräsidium 
Freiburg am 14.01.2014 festgestellt.

Der Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 1 ist unan-
fechtbar.

Er enthält die Maßnahmen zur Umsetzung des Neubaus der Lan-
desstraße 123 (Ortsumfahrung Staufen). Zur Durchführung die-
ser Maßnahmen ist die Entziehung von Besitz und Nutzung im 
angeordneten Umfang zum genannten Zeitpunkt erforderlich. 
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Die Festsetzung von Entschädigungen ist kein zwingender Be-
standteil der Besitzregelung. Sie erfolgt daher der Höhe nach zur 
Entflechtung der Regelungen durch eine eigenständige Festset-
zung. 

7. Vollziehungsanordnung
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
wird die sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung ange-
ordnet.

Begründung:
Die sofortige Vollziehung liegt wegen der unaufschiebbaren 
Baumaßnahmen im Interesse des Landes Baden-Württemberg 
als Unternehmensträger und im öffentlichen Interesse, insbe-
sondere auch der betroffenen Gemeinde, die mit der Ortsumfah-
rung entlastet wird.
Der Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 1 ist unan-
fechtbar. Die Unanfechtbarkeit und damit die Vollziehbarkeit des 
Planfeststellungsbeschlusses bliebe ohne Wirkung, wenn wegen 
fehlender Besitzzuweisung ein Baubeginn durch den Unterneh-
mensträger nicht möglich wäre. Denn die Möglichkeit einer Be-
sitzeinweisung nach Enteignungsrecht wird in einem Flurberei-
nigungsverfahren durch die speziellere Vorschrift des § 88 Nr.3 in 
Verbindung mit § 36 FlurbG verdrängt.
Der Unternehmensträger würde dann schlechter gestellt als 
ohne Flurbereinigung, obwohl das Flurbereinigungsverfahren 
auch als Erleichterung für die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens gedacht ist. 
Die geplanten Baumaßnahmen richten sich nach einem Bauzei-
tenplan, dessen Einhaltung ohne die Besitzeinweisung gefährdet 
wäre und damit zu erheblichen Nachteilen für den Unterneh-
mensträger führen würde: Die Realisierung der planfestgestell-
ten Straßenbaumaßnahme ist bereits aus den im Planfeststel-
lungsbeschluss genannten Gründen dringlich. 
Die Ausschreibungsunterlagen sind fertig gestellt und die Aus-
schreibung soll umgehend erfolgen. Hierfür ist die Flächenbe-
reitstellung durch die Flurbereinigungsbehörde erforderlich. Die 
Finanzierung ist gesichert, im Haushaltsplan ist der Weiterbau 
der Maßnahme abgesichert.

Hinweise
-  Die Besitzregelungskarten Nr. 17 - 18 (siehe Nr. 1) liegen ab 

sofort einen Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
im Rathaus in Staufen (Bürgerbüro), während der üblichen 
Sprechzeiten aus.

-  Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten 
auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und 
Landentwicklung unter www.lgl-bw.de/3220 eingesehen wer-
den.

Freiburg, den 22.08.2019

gez. i. V. Holzinger, LVD
 
 

Geschichtliches 
Spätsommerszeit ist Erntezeit. Das mussten vor einhundert Jah-
ren auch einige Staufener Feld- und Gartenbesitzer erfahren. Der 
geneigte Leser erfährt dabei eingeklammert noch eine kleine 
Städtlekunde. In der letzten Zeit mehren sich die Felddiebstähle in 
unheimlicher Weise, ohne dass es bisher gelungen wäre, der Die-
be habhaft zu werden. Insbesondere haben diese es auf den obe-
ren Steiner  (geplanter 2. Abschnitt Ortsumfahrung) abgesehen.  

So wurden in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag dem Bäcker-
meister Herrn Riesterer alt  (heute Cafe´ Faller) 16 Reihen Kartoffeln 
ausgemacht. Herrn Metzgermeister Steiger (heute Metzgerei Wig-
genhauser) wurde vor einiger Zeit das Weiß- und das Rotkraut aus 
den Reben gestohlen, dem Eisenbahnangestellten Herrn Rieser wur-
den schon vor 3 Wochen die Kartoffeln aus dem Felde geholt, eben-
so dem Landwirt Herrn Franz Obergfell (damals „Storcheweber“ 
genannt) die Bohnen ab dem Stock, sodaß er mit dem leeren Korb 
wieder heimgehen konnte. Von den Obstdiebstehelen wollen wir 
ganz schweigen, denn wenn wir da anfangen wollten aufzuzählen, 
würden wir nicht mehr fertig werden. Es wäre auch hier angebracht, 
wie in der Gemeinde Singen, ein Verbot vom Bürgermeisteramt er-
lassen würde, daß das Betreten der Feldwege in der Zeit von abends 
7 Uhr bis morgens 6 Uhr verbietet. 

Lesenswerte Beiträge zur Staufener Geschichte, auch bestens 
geeignet als Geschenke zu allen Anlässen, sind erhältlich in der 
Tourist-Info und in der Goethe-Buchhandlung. 

- Michael Sattler aus Staufen von W. Schäffner 
- Thaddäus Rinderle aus Staufen von W. Schäffner 
-  September 1848, der Struve-Putsch in Staufen  
- Meister Hans Sixt von Staufen von W. Schäffner 
- Die Heilige Anna – Stadtpatronin von Staufen  von W. Schäffner 
- Wer war Dr. Faust?  von Günther Mahal    
- Schulzeiten in Staufen  von Wolfgang Petter 
- Die Gusseisenbrücke von Staufen im Breisgau von Gerd Schwartz 
- Die Münstertalbahn  von August Villinger 
- 800 Jahre Wettelbrunn 
- Wie Luther doch noch nach Staufen kam  von Gerd Schwartz 

Wolfgang Petter 
  

 

Fundgrube 
Wir weisen darauf hin, dass in den Geschäften, Banken etc. lie-
gengebliebene Fundsachen baldmöglichst auf dem Fundbüro 
abgegeben werden sollten, da die Verlierer sich dort nach verlo-
renen Gegenständen erkundigen. 

Zu verschenken:
•	 komplettes Schlafzimmer (Schrank, Doppelbett, 2 Nachttische, 

Tisch mit Spiegelaufsatz) – Tel. 8685
•	 Windsurfset komplett mit Rigg Mistral, 310 cm - Tel 0160 650 

36 46
•	 Wohnzimmerschrank ca. 200x200 cm, passendes Sideboard 

ca. 200 cm lang, Eiche rustikal – Tel. 8573 
 
Günstig abzugeben:
•	 Schöne alte Stehlampe, 3 große Weidenkörbe und antiker 

goldfarbener Garderobenständer - Tel. 9253007
•	 Schlafsofa „Ligne Roset Multy Aktion“ – Tel. 0160 8379086
 

  

Kostenfreie Rücknahme von  
Pflanzenschutz-Verpackungen (PAMIRA) 

Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und 
Flüssigdüngern werden jetzt wieder gebührenfrei an den Sam-
melstellen des Rücknahmesystems PAMIRA zurückgenommen. 
Die gemeinsame Initiative von Herstellern und Handel, die flä-
chendeckend in Deutschland durchgeführt wird, sorgt für die 
kontrollierte  und sichere Verwertung der Behälter. 
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Die Sammelstelle bei 

Fliegauf GmbH, Niederlassung Müllheim, 
Agrar-Energie-Logistik 
Unterer Brühl 4, 79379 Müllheim, Tel. 07631/93634-0 
ist am 12.09.2019 
in der Zeit von 8:00-12:00 und 13:30-17:30 Uhr geöffnet.  

Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunst-
stoff und Metall, die restlos entleert, gespült und trocken sein 
müssen. Die Verschlüsse sind getrennt abzugeben. Behälter über 
60 Liter müssen durchtrennt sein. Die Sauberkeit der Verpackun-
gen wird bei der Annahme kontrolliert.  
Über die ordnungsgemäße Rückgabe erhält der Anlieferer eine 
Bestätigung.  

Freiwillige Feuerwehr

September 2019 
06.09. 18:30 Uhr Zusammenkunft Jung-Senioren 
09.09. 19:00 Uhr Zugübung Gruppe 1 u. 2 
  
Mehr Informationen zur Feuerwehr, Mitarbeit in der Feuerwehr, 
Jugendfeuerwehr unter: www.feuerwehr-staufen.de 
 
  

Brand in Toilettenhäuschen 
Staufen. Am Montag früh gegen 7:30 Uhr wurde die Feuerwehr 
Staufen zu einem Gebäudebrand in den Schießrain alarmiert. 
Entsprechend dem Alarmstichwort rückte der komplette Lösch-
zug aus. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um die öffentliche 
Toilette auf dem Schladererplatz. In einer Toilettenkabine brann-
te eine Zwischenwand. Der Angriffstrupp des ersten Löschfahr-
zeugs nahm unter Atemschutz ein Rohr zur Brandbekämpfung 
vor und kontrollierte die Räume auf eventuell darin befindliche 
Personen. Der Brand war schnell gelöscht. Anschließend wurde 
das Gebäude mit einem Druckbelüfter vom Rauch befreit und 
die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. 

 

Jugendeinrichtungen in Staufen 
im Kapuzinerhof, Grunerner Straße 3, 79219 Staufen 

Offene Treffs und Veranstaltungen im Jugendzentrum, Ge-
meinwesenarbeit, Projektarbeit, Gruppenarbeit, Unterstüt-
zung und Beratung für Jugendliche   

Öffnungszeiten 
Montag 16 bis 18 Uhr (9 bis 15 Jahre) 
Mittwoch 16 bis 18 Uhr (9 bis 15 Jahre) 
Freitag 19 bis 22 Uhr (ab 15 Jahre) 
Großveranstaltungen laut Aushang und Werbung   

Sprechzeit: 
Dienstag  15 bis 17 Uhr   

Carsten Meurer 
Tel. 07633 938456 
oder 0174 9591688 (auch WhatsApp) 
E-Mail: carsten.meurer@sos-kinderdorf.de 
facebook: Jugendreferent Carsten Meurer   

Eine Kooperation der Stadt 
Staufen mit dem SOS-Kin-
derdorf e.V. (SOS-Kinderdorf 
Schwarzwald) 
  

Kontaktaufbau zu Jugendlichen an ihren Treffpunkten in der 
Stadt, Projektarbeit, Gruppenarbeit, Unterstützung und Bera-
tung für Jugendliche 
  
Mitternachtssport in der Sporthalle Kapuzinerhof: 
Jeden ersten Freitag im Monat, außer in den Ferien, von 20 bis 
spätestens 23:30 Uhr ab 14 Jahren. Jugendliche unter 18 Jah-
ren bringen Bitte Erlaubnis und die Notfallkontaktnummer 
eines Erziehungsberechtigten mit. Das Sportangebot wird 
von Corinna Famulla der mobilen Jugendarbeiterin in Staufen 
begleitet. Ich freue mich auf euch! 
Kommende Termine:  11. Oktober, 8. November und 
6. Dezember 2019. 
  
Corinna Famulla 
Im Kapuzinerhof, Grunerner Str. 3 
Telefon: 0176 12606447 
E-Mail: corinna.famulla@sos-kinderdorf.de 
facebook: Corinna Famulla Mja Staufen 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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kirchliche Nachrichten

Seniorenwerk St. Martin Staufen  
Kath. Seniorengemeinschaft Wettelbrunn  

und Evang. Seniorenkreis Staufen-Münstertal 
  
Einladung zur Bus-Fahrt nach Achkarren/Kaiserstuhl  zum 
Grillnachmittag (auch bei schlechtem Wetter, Grillgut und Ge-
tränke werden gestellt) am Mittwoch, den 25. September 2019. 
Abfahrt: 13:45 Uhr Wettelbrunn Oberdorf, 13:50 Uhr Wettelbrunn 
Milchhäusle, 14:00 Uhr Staufen Bonnevilleplatz 
Kosten: 16,- € für Busfahrt, Grillgut und Getränke (werden im Bus 
eingezogen) 

Anmeldungen: bis 20.09.2019 bei Brigitte Schweizer, Tel. 500037, 
und Helma Albrecht, Tel. 6100. 
 

 
 

Katholische Kirchengemeinde 
Staufen-St. Trudpert 
St. Martin, Staufen St Agatha, Grunern 
St. Vitus, Wettelbrunn St. Trudpert, Münstertal 
Öffnungszeiten des Pfarramtes, St.-Johannesgasse 16: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr 
Mittwochnachmittag 16 bis 18 Uhr 
Donnerstagnachmittag 15 bis 17 Uhr 
Telefon 07633 924970, Fax 07633 9249711 
E-mail: pfarramt-st.martin@kath-staufen-muenstertal.de 
Homepage: www.kath-staufen-muenstertal.de 
Kath. Pfarramt St. Martin , Telefon 07633 924970

Gottesdienste vom 6. bis 13. September 2019  
Freitag, 06.09. 
St. Trudpert  18:45 Uhr Rosenkranzgebet 
 19:15 Uhr Hl. Messe, anschl. Anbetung 
  
Samstag, 07.09. 
St. Martin 11:00 Uhr Konzert zur Marktzeit 
St. Vitus 18:30 Uhr Vorabendmesse 
St. Trudpert    09:30 Uhr  Festmesse „Mariä Geburt“ mit  

Professjubiläen 
17:00 Uhr Beichtgelegenheit 
Kloster 16.30 Uhr Feierliche Vesper    
 
Sonntag, 08.09. 
St. Martin 10:00 Uhr Hl. Messe 
St. Agatha 08:30 Uhr Hl. Messe 
St. Trudpert    10:00 Uhr Rosenkranzgebet 
 10:30 Uhr Hl. Messe 
Kloster 09:00 Uhr Hl. Messe 
 18:00 Uhr Vesper 
  
Montag, 09.09. 
Kloster 06:15 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 10.09.  
St. Sebastian  19:00 Uhr Abendlob mit der kfd 
Kloster 06:15 Uhr Hl. Messe 
  
Mittwoch, 11.09. 
St. Vitus 18:30 Uhr Rosenkranzgebet 
 19:00 Uhr Hl. Messe 
  
Donnerstag, 12.09. 
St. Sebastian  18:30 Uhr Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Hl. Messe 
  
Freitag, 13.09. 
St. Martin 10:30 Uhr  Hl. Messe im Altenpflegeheim  

St. Margareten 
St. Trudpert    18:45 Uhr Erwachsene beten für Kinder 
  

 

Frauengemeinschaft St. Anna Staufen 
Dienstag, den 10.09.2019 um 19:00 Uhr Abendlob in der Sebas-
tianskapelle.  

Donnerstag, den 12.09.2019 beginnen wir wieder mit dem 
„Strick- und Erzählkaffee“ bei Kaffee und Kuchen um 15:00 
Uhr im Gruppenraum. Sie können selbstverständlich erzähl- und 
strickbegeisterte Freundinnen und Bekannte zu dieser gemütli-
chen Runde mitbringen.  
  

 

Aktuelles aus der Kolpingsfamilie Staufen  
wir laden herzlich ein: 
 
Samstag, 14.09.2019 160 Jahre Kolpingsfamilie Staufen 
Ausflug mit dem Bus in die Vogesen mit Besuch des Mahn-
males am Hartmannsweiler Kopf und Einkehr in einer Ferme. 
Treffpunkt: 10.45 Uhr Bonnevilleplatz 
Teilnahme nur nach  Anmeldung bis 08.09.2019 bei Th. Riess 
Tel. 07633-81465 oder 004917654273944 
Der Beitrag von 10€ für Busfahrt und Vesper wird direkt im Bus 
eingesammelt. 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 
Treu Kolping 
Britta Riess 
 

 

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), 
Stamm St. Martin Staufen 

Um die Philosophie der Pfadfinderschaft „Lernen durch Erleben“ 
umzusetzen, treffen sich die einzelnen Pfadfindergruppen im Al-
ter zwischen 7 und 20 Jahren einmal in der Woche im Martins-
heim. Der Stamm freut sich über jedes neue Mitglied! 

Genauere Auskunft gibt es über Christoph Geng, 
Tel. 0177 5168912, oder unter www.dpsg-staufen.de 
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Evangelische Kirchengemeinde Staufen und 
Münstertal 

   

Termine 
Donnerstag, 5. September 
15:00 Uhr  Seniorenkreis mit einem Vortrag von Wilhelm Roos 

über Blumen und Berge. Fahrdienst Friedel Hunger 
(Martin-Luther-Haus in Staufen) 

  
Mittwoch, 11. September 
15:30 Uhr  Konfirmandenunterricht (Martin-Luther-Haus in 

Staufen) 
19:30 Uhr Kirchenchorprobe (Martin-Luther-Haus in Staufen) 
20:00 Uhr FrauenMittwoch (Martin-Luther-Haus in Staufen) 
  
Donnerstag, 12. September 
19:30 Uhr  Sitzung des Kirchengemeinderates (Martin-Luther-

Haus in Staufen) 
  
Freitag, 13. September 
17:00 Uhr  Einschulungsgottesdienst für die Erstklässler in der 

katholischen Kirche St. Martin in Staufen 
   

Evangelisches Pfarramt

Münstertäler Straße 8 | 79219 Staufen | Tel 07633. 52 93 
pfarrbuero@ekistaufen.de | www.ekistaufen.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Mo, Do, Fr, 9.00–12.00 Uhr, 
Mi, 14.30–17.30 Uhr

  
 

Vineyard Christengemeinde Staufen 
-Evangelische Freikirche- 
Grunerner Straße 3, Staufen 
www.vineyard-staufen.de   

Herzliche Einladung 
... zu unserem Gottesdienst am Sonntag, den 08.09.2019, um 
10:00 Uhr 

Während des Gottesdiensts treffen sich alle Kinder von 0-14 Jah-
ren in verschiedenen Altersgruppen zum Kindergottesdienst. 
  
Unsere Veranstaltungen unter der Woche  haben Sommer-
pause. Wir starten wieder in der ersten Woche des Schulanfangs. 
  
Bibelvers für den Monat 
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott 
bleibt in ihm. (1.Joh. 4,16) 
  

 

Neuapostolische Kirche in Bad Krozingen
Am Alamannenfeld 12 
  
Gottesdienstzeiten: 
sonntags um 9:30 Uhr (mit Kindergottesdienst) 
mittwochs um 20:00 Uhr 
(siehe auch Schaukasten vor der Kirche) 
 

 
 

Schulnachrichten

Johanniterschule Heitersheim 
Unterrichtsbeginn nach den Ferien 
Der Unterricht an der Johanniterschule Heitersheim beginnt für 
die Klassen 6-10 am Mittwoch, 11. September 2019 um 7:35 Uhr, 
für die Klassen 2-4 um 8:20 Uhr. Unterrichtsende ist für alle Klas-
sen um 12 Uhr. Die Busse fahren nach Unterrichtsende. 

Die Einschulungsfeier und Klasseneinteilung der neuen Fünft-
klässler findet am 1. Schultag, 11. September 2019, um 15:00 Uhr 
in der Malteserhalle statt. Dazu sind auch die Eltern herzlich ein-
geladen. Für die Planung der Hausaufgaben erhalten die neuen 
SchülerInnen vom Freundes- bzw. Förderkreis der Johanniter-
schule den schuleigenen Schulplaner geschenkt. 

Die Erstklässler begrüßen wir am Donnerstag, 12.09.2019 um 10 
Uhr in der Malteserhalle Heitersheim. 
  
Dirk Lederle, Rektor Matthias Goldschmidt, Konrektor 
Schulleiter Stellv. Schulleiter 
 

 
 

kindergartennachrichten

Der Bürgerverein Wettelbrunn ermöglicht  
dem Kindergarten  St. Vitus durch eine Spende 

neue Fahrzeuge für die Kinder 
Am 14. Juli 2019 fand das 30jährige Jubiläum des Kindergarten 
St. Vitus in Wettelbrunn statt. Anlässlich dieses Festes überreichte 
der Bürgerverein Wettelbrunn e.V. dem Kindergarten eine groß-
zügige Spende für neue Spielsachen und Fahrzeuge für den Au-
ßenbereich. Ein herzliches Dankeschön gilt Gerd Grathwol, der 
stellvertretend für den Bürgerverein Wettelbrunn einen Teil der 
Spende am Jubiläum überreicht hat. 

Gottesdienste 
Samstag, 7. September 
10:30 Uhr  Gottesdienst im Altenpflegeheim St. Margareten 

(Staufen)  
19:00 Uhr Abendgottesdienst (Friedenskirche Münstertal) 
  
Sonntag, 8. September 
10:10 Uhr  Gottesdienst (Pfarrer Breisacher; Martin-Luther-

Kirche in Staufen) 
  Thema: Gastfreundliche Gemeinde. Wir möchten 

uns in diesem Gottesdienst gemeinsam darüber 
Gedanken machen, wie wir als Kirchengemeinde 
in unseren Angeboten und Gottesdiensten eine 
gastfreundliche Haltung praktizieren können. 

  
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage: 
www.ekistaufen.de.  
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Die Kinder freuen sich 
sehr über die neuen Fahr-
zeuge, die schon in vollem 
Einsatz sind. Besonders 
das rote Dreirad ist sehr 
beliebt unter den Kindern. 

Wir möchten uns an dieser 
Stelle für die gute Zusam-
menarbeit mit dem Bür-
gerverein und die Unter-
stützung bedanken. 

Herzliche Grüße, 
das Team 
vom Kindergarten St. Vitus 
 

 

Aus den Vereinen/ Organisationen

Staufener Tafel e. V. 
Was ist die Tafel? 
Viele Menschen müssen mit wenig Einkommen ihren Lebensun-
terhalt bestreiten, obwohl wir in einer Wohlstandsgesellschaft 
leben, die beherrscht wird von Überfluss. 
Brot und Brötchen vom Vortag, Lebensmittel kurz vor Ende des 
Mindesthaltbarkeitsdatums, nicht verkauftes Gemüse und Obst, 
Nahrungsmittel, die überproduziert wurden und vieles mehr: 
Das alles ist einwandfreie Ware, die gegen ein geringes Entgelt 
abgegeben werden kann! 
Wenn auch Sie – weil Sie arbeitslos sind, alleinerziehend, gering-
verdienend, kinderreich oder mit kleiner Rente – Monat für Mo-
nat mit wenig Geld auskommen müssen, dann können Sie in der 
Staufener Tafel günstig Lebensmittel einkaufen. 
  
Unsere Öffnungszeiten im Kapuzinerhof Staufen, 
Grunerner Straße 3/Ecke Münstertäler Straße, im Erdge-
schoss: immer mittwochs und freitags von 15 bis 15:30 Uhr 
Weitere Informationen: Tel. 9231561 
  

 

Schützengesellschaft Staufen 1665 e. V. 
Öffnungszeiten des Schützenhauses: 
Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr 
Montag von 13:00 bis 21:00 Uhr 
  
Schießbetrieb: 
Montag von 18:00 bis 21:00 Uhr 
  
Das Schützenhaus kann für Feste, Feiern und Tagungen gemietet 
werden. Nähere Informationen erteilt Frau Steiger unter Tel. 0174 
1807839 oder direkt im Schützenhaus, Tel. 07636 1834. 
  

 

Fußball in Staufen 
Termine des Staufener SC und Spielgemeinschaften 
  
Mittwoch, 04.09. - Freitag, 06.09. 
jeweils von 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr Staufener SC Fußball-Camp 

Samstag, 07.09.    
13:00 Uhr SG Staufen D.-Mädch. – FC Heitersheim D-Mädch. 
(Testspiel) 
 Spielort: Grunern 
15:00 Uhr Staufener SC 2 – SC Baris Müllheim 2 
17:00 Uhr Staufener SC 1 – SC Baris Müllheim 1 
  
Kurzfristige Terminänderungen auf unseren Homepages 
www.staufenersc.de 
  
 

Tauschring Münstertal-Staufen 
Ein zufälliges Zusammentreffen im Tauschring war schon manch-
mal der Beginn einer tollen und lebendigen Freundschaft. 
Wir sind unbürokratisch und helfen uns gegenseitig ohne Geld 
auf der Basis von „Zeit“. Wollen Sie auch Nachbarschaftshilfe auf 
neue Art kennen lernen, dann kommen Sie vorbei. Entweder auf 
www.tauschring-muenstertal-staufen.de oder real bei einem un-
serer Treffen. Kontakt: Günther Winterhalder, Tel. 07633 50871. 
 
  

Staufener Stadtgeschichten 2019 
Casinohelfer gesucht! 
Wer hat Lust, an den kommenden Staufener Stadtgeschichten 
vom 20. bis 22. September stundenweise im Casino – also in der 
Verpflegungsstation für alle Mitspieler in der Lilienhofschule 
– mitzuhelfen? Das Team dort freut sich über weitere helfende 
Hände bei der Essens- und Getränkeausgabe oder in der Küche. 
Zur Belohnung gibt’s gute Stimmung und freien Eintritt zu Sta-
ges. 
Bitte melden bei Sonja Seiring, Tel. 07634-6234. 
 
Kuchenspenden gesucht! 
Zur Stärkung unserer Mitspieler freuen wir uns wie immer sehr 
über Kuchenspenden für das Casino. Die Kuchen, Muffins, Zöpfe 
etc. nehmen wir gern ab Freitagnachmittag, 20. September, oder 
auch am Samstag oder Sonntag im Lilienhof entgegen. 
Bitte einfach abgeben oder vorher bei Sonja Seiring, 
Tel. 07634-6234, anrufen. Herzlichen Dank! 
  
 

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Staufen-Bad Krozingen 

Sonntag 8. September: „Über stille Höhen von Schwärzen-
bach“ Auf stillen Waldwegen im tiefen Hochschwarzwald 
führt die Strecke mitherrlichen Ausblicken in die Täler und 
über die Höhen. 
Strecke: Parkplatz Hochebene-Eisenbach (1080) – Hochberg 
(1115) – Wintereck (1068) – Schollach Kirche (955) – Ebenen 
Moos Hof – Hochebene (1080) 
Gesamthöhenmeter: ca. 450 / Gehzeit: etwa 4 ½ Std. / 
Wander-Km: ca. 16 
Treffpunkt: Staufen, Bonneville-Platz 9:00 Uhr, Bad Krozingen,
Im Grün 9:10 Uhr 
Rückkehr: etwa 19:00 Uhr 
Anmeldung:   Bis Donnerstag, 16:00 Uhr (Achtung: geänderte 
Anmeldefrist!!) in Staufen bei Schreibwaren Villinger, in Bad Kro-
zingen bei der Sparkasse am Lammplatz. 
Führung: Gaby Läufer, Tel. 07633/14698 und Rosemarie Berndt, 
Tel. 07633/7630 
Bemerkung: Rucksackverpflegung, Einkehr am Ende der Tour, Gäste 
sind herzlich willkommen! 
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Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 
Ab September wieder Plätze frei! 
 
Musikalische Früherziehung in Staufen 
Für Kinder ab 4 Jahren 
Donnerstags, 16:15 Uhr, Staufen | Kapuzinerhof
 
Die musikalische Früherziehung ermöglicht Kindern, erste Erfah-
rungen mit der Musik zu sammeln. Spannende und lustige Mu-
sikgeschichten, die auch Bewegungsspiele, Instrumentalspiele, 
Lieder bzw. Singspiele oder auch humorvolle Darstellungsspiele 
beinhalten, führen sie ihrem Alter entsprechend in die Welt der 
Musik ein.
 
Das Musizieren findet in der Regel zusammen oder in zwei Grup-
pen statt. Hierbei lernen die Kinder spielerisch die Musikinstru-
mente kennen, die sie später auch weiterführend an der Jugend-
musikschule erlernen können.
 
Diesen Kurs bieten wir für Kinder ab dem Alter von ca. 4 Jahren 
für eine Dauer von zwei Jahren an. Der Unterricht findet einmal 
wöchentlich statt.
 
Gruppengröße: Maximal 10 Kinder in der jeweils passenden Al-
tersstufe
 
Gruppenleitung: Katrin Endler
 
Anmeldung und Information: 
Tel.: 07633 – 82711 | mail@jms-breisgau.de 
www.jms-breisgau.de 
  
 

Arbeitskreis Staufener Stadtbild e.V. 
50 Jahre Falkenstein-Siedlung  
Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September 
Der diesjährige Tag des offenen Denkmals steht unter dem Mot-
to „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Einer die-
ser Umbrüche war der Bau der Falkenstein-Siedlung in Staufen. 
Mit anspruchsvoller Hochhaus-Architektur ging der Freiburger 
Architekt Paul Münch bewusst auf die landschaftliche Lage der 
Siedlung vor der Kulisse von Schwarzwald und Burgruine ein. Die 
Hochhäuser wurden wabenförmig gebaut, was zu ungewöhnli-
chen Wohnungsgrundrissen führte; viel belächelt wurden etwa 
die dreieckigen Schlafzimmer. Die ersten Planungen für die Sied-
lung begannen vor genau 50 Jahren, im Jahr 1969; die ersten 
Wohnungen wurden zwei Jahre später bezogen. 

Der Arbeitskreis Staufener Stadtbild und die Stadt Staufen laden 
anlässlich des Tags des offenen Denkmals zu einer Vorstellung der 
Wohnanlage Falkenstein ein, unter anderem werden Zeitzeugen 
über das Leben im „Falkenstein“ berichten. Treffpunkt ist am Sonn-
tag, 8. September, um 15 Uhr an dem Gebäude Schwarzwaldstra-
ße 4. Die Veranstaltung wird um 16:30 Uhr nochmals wiederholt. 

Sonntag, 8. September 2019, 15 – 17 Uhr. Veranstaltung des Ar-
beitskreises Staufener Stadtbild und der Stadt Staufen. 
Eintritt frei. 
 
  

Informationen vom  
Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau  

Urlaubszeit im Pflegestützpunkt... 

Im September sind wir im Pflegestützpunkt nur eingeschränkt 
erreichbar. Auch die Sprechstunde im Rathaus muss leider aus-
fallen. 
Zur Terminvereinbarung rufen Sie uns bitte an, ggf. auf den An-
rufbeantworter. Wir rufen Sie zurück. 
Wenn Sie konkrete pflegerische oder medizinische Unterstüt-
zung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an einen der 
ambulanten Pflegedienste. 
Pflegestützpunkt in Bad Krozingen, Kirchstr. 9 (Litschgi-Passage) 
Telefon 07633 80 90 856 
Unsere Homepage mit vielen Informationen 
www.pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de 
  
 

Tauschring Münstertal-Staufen 
Sie haben zu viel Obst aus dem eigenen Garten? Tauschen Sie es 
ein gegen Hilfe durch Tauschring Mitglieder oder lassen Sie es 
für Sie einkochen, einwecken, auf jeden Fall haben Sie etwas von 
„zu viel Obst“  
Montag, 16.9. um 19:00 Uhr Vierertreffen in der Kegelstube in 
Staufen. 
  
 

Sprechstunde für Tagesmütter  
und suchende Eltern 

Für alle Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind bei einer 
Tagesmutter oder einem Tagesvater suchen, bietet die Eltern-
Kind-Initiative in Zusammenarbeit mit der Stadt Staufen als be-
sonderen Service eine regelmäßige Sprechstunde an. 
Auch Tageseltern, die sich über die Tätigkeit informieren wollen 
oder einen Betreuungsplatz anbieten sind herzlich eingeladen, 
vorbeizukommen, anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. 
Die Sprechstunde ist, nach vorheriger Vereinbarung immer je-
den zweiten Donnerstag eines Monats von 14:30 bis 16:30 Uhr 
und findet im Bürgerbüro im Rathaus statt. Sie erreichen die Ge-
schäftsstelle Kindertagespflege der Eki unter Tel. 07631 9362668 
oder per E-Mails an info@eki-muellheim.de 
  
 

Tango Argentino - neuer Einsteigerkurs in der 
Zunftscheuer! 

Ab Montag, den 16. September, jeweils 19:30 - 20:45 Uhr beginnt 
in der Zunftscheuer Staufen ein neuer Einsteigerkurs Tango Ar-
gentino mit Luca & Nicole.  
Der Kurs dauert insgesamt 8 Abende und endet am 11. November.  
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Anmeldungen im Paar sind erwünscht. Einzelne Herren sind 
herzlich willkommen, einzelnen Damen versuchen wir einen 
Tanzpartner zu vermitteln.  

Weitere Infos und Anmeldung unter nicluc.tango@gmx.de oder 
0163 8520214. 
 

 

HEISS AUF LESEN 
Abschlussfest  

mit  

und Preisverleihung 
 

am Fr. 06.09.2019 
von 15.00  bis 16.30 Uhr 
in der Öffentlichen Bibliothek Staufen 
(letztmöglicher Abgabetermin für HAL-Bücher am Do 05.09. 18.00 Uhr) 

Wir möchten uns für die Sachspenden, die wir für die Verlosung 
bekommen haben, bei folgenden Einzelhändlern aus Staufen 
herzlich bedanken: Babajaga Spielzeug, Sportgeschäft Bergpira-
ten, DM-Drogeriemarkt, Sport Haaf, Haushaltswaren Herbig und 
Schreibwaren Villinger 
  

 

Hoffest – 175 Jahre Schladerer 

Am Samstag, den 07.09., und Sonntag, den 08.09., öffnet die Alte 
Hausbrennerei Alfred Schladerer ihre Tore anlässlich des 175-jäh-
rigen Jubiläums und erlaubt einen genussvollen Blick hinter die 
Kulissen – alles unter dem Motto „Herkunft hat Zukunft“. 

Beschreibung: 
Seit 175 Jahren zeichnet sich die Traditionsbrennerei Schladerer 
durch Handwerk, Heimat und Herzblut aus. Um diese Geschichte 
zu feiern und auf die Zukunft anzustoßen, öffnet die Brennerei 
Hof und Hallen ihres traditionsreichen Brennereigeländes und 
teilt den Platz mit einzigartigen Menschen und Dienstleistern 
aus der ganzen Region. Live-Musik vom Feinsten, regionale Kü-
che, gute Drinks aus dem eigenen Haus – für jeden Geschmack 
wird etwas Einzigartiges geboten sein.  

Samstag, 07.09.2019 von 11-23 Uhr und Sonntag, 08.09.2019 von 
10-16 Uhr, Brennereigelände Schladerer. Eintritt frei. 

Theaterfahrten der Besuchergemeinschaft 
Staufen-Münstertal 

Für das Theater Freiburg steht die neue Saison 2019/2020 vor der 
Tür und ist gut vorbereitet. Die Auswahl der Stücke ist getroffen. 
Die Theaterfahrten nach Freiburg sind abwechslungsreich-preis-
günstig-live. 
  
Folgende Aufführungen stehen auf dem Spielplan:   

16.10.2019, 19:30 Uhr 
Falstaff  - komische Oper von Giuseppe Verdi 
  
18.12.2019, 19:30 Uhr 
The Turn of the Screw - Oper von Benjamin Britten 
  
12.02.2020, 19:30 Uhr 
Wut  - Schauspiel von Elfriede Jelinek 
  
22.04.2020, 19:30 Uhr 
Die Hochzeit des Figaro - komische Oper von 
Wolfgang Amadeus Mozart 
  
24.06.2020, 19:30 Uhr 
Madame Butterfly  - Oper von Giacomo Puccini 
  
08.07.2020, 19:30 Uhr 
Der Widerspenstigen Zähmung - Schauspiel nach 
William Shakespeare 
  
Zu diesen vorgenannten Aufführungen fährt jeweils mittwochs 
ein Theaterbus der Firma Sutter. Abfahrt: Münstertal, Bahnhof, 
um 18:15 Uhr; Staufen, Bonnevilleplatz, 18:30 Uhr; Bad Krozingen 
(jeweils Zusteigemöglichkeit) nach Freiburg. 
  
Auskünfte und Anmeldungen bei: Bertram Heißler 
Heubachstraße 16, 79219 Staufen, Tel. 07633 82932 
  
Über weitere Zusatzangebote, Mieten und Aufführungstage er-
halten Sie ebenfalls Auskunft. Prospekte sind auch bei der Tou-
rist-Info im Rathaus erhältlich. 
  
Anmeldeschluß ist der 9. September 2019.   

...aus der Region bequem und günstig ins Theater. 
 
  

Kiwanis Club Bad Krozingen Staufen 
Barocke Fürstenherrlichkeit – Ausflug in die Geschichte 
  
Vor kurzem unternahm der Kiwanis Club Bad Krozingen / Staufen 
eine sommerliche Drei-Tages-Fahrt in die Kurpfalz. Die Reise wur-
de von Sibylle Franken vorbereitet und geleitet. 
Neben den Aufgaben als Charity-Club wird so auch das gesell-
schaftliche und freundschaftliche Miteinander der Clubmitglie-
der untereinander gepflegt. 
Erstes Ziel, das der Reisebus der Firma Sutter, Münstertal, ansteu-
erte, war das Residenzschloss in Rastatt. Dieses Barockschloss, 
von Markgraf Ludwig Wilhelm (dem sogenannten “Türkenlouis“) 
als Flügelanlage nach dem Vorbild von Versailles erbaut, ist die 
älteste Barock-Residenz am Oberrhein und noch original erhal-
ten. Sehr beeindruckend sind die Innenräume des Herren- und 
des Frauentraktes, getrennt durch das kunstvolle barocke Trep-
penhaus, mit Skulpturen, Gemälden, Tapisserien und vergolde-
tem Stuck ausgestaltet. 
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Am nächsten Tag wurden Schloss und Schlosspark von Schwet-
zingen besichtigt. Bei der Führung vormittags im Schloss, das 
von Kurfürst Carl Theodor erbaut wurde, kam vor allem die fürst-
liche Lebensweise, die durch Kleidung, Verhalten, Hofetiketten 
und Politik bestimmt war, ins Bewusstsein. Dies wurde bei der 
Schlosspark-Führung am Nachmittag fortgesetzt und ergänzt. 
Die Größe des Parks, die geometrische Anordnung der Teilflä-
chen, die vielfältigen Baumformen, die Skulpturen sowie die 
herrlichen Blumen-Arrangements vermittelten einen Eindruck in 
das Leben der Obrigkeiten des Absolutismus. Carl Theodor – er 
war im Volk sehr beliebt - war sehr gebildet, fortschrittlich, för-
derte die Musik und war um das Wohl seiner Untertanen bemüht. 
Am folgenden Morgen dann wurde der Dom zu Speyer besucht. 
Dieses, von Kaiser Konrad II. (990 – 1039) erbaute Gotteshaus , 
war von Anfang an als Grablege für ihn und seine Frau Gisela 
vorgesehen. Die Kaisergruft beherbergt die Herrscher der Salier-
Dynastie und weitere Herrscher der Staufer und Habsburger. Der 
Dom, vor rund 1.000 Jahren gegründet, ist heute die größte ro-
manische Kirche der Welt und wurde bereits 1981 zur UNESCO-
Welterbe Stätte erklärt. Der Dom zu Speyer, einmal das größte 
Gotteshaus des christlichen Abendlandes, ist wie kaum ein an-
deres Bauwerk Europas mit der Geschichte dieses Kontinents 
verwachsen. In den fast 1000 Jahren seines Bestehens hat er die 
großen Zeiten einer gemeinsamen Kultur Europas miterlebt. 
Das nächste und abschließende Ziel der Fahrt war das Ham-
bacher Schloss. Bei einer Führung wurden Inhalte der Bauge-
schichte des Schlosses – insbesondere die Zeit der Herrschaft 
der Bayrischen Wittelsbacher -, die Ereignisse rund um das Ham-
bacher Fest 1832 sowie Voraussetzungen und Nachwirkungen 
der Demokratiegeschichte gezeigt und erörtert. Das Hambacher 
Schloss gilt als Wiege der deutschen Demokratie und ist Symbol 
für Einheit und Freiheit.  
Vor der Rückreise wurde noch eine Rast im „Goldenen Engel“ in 
Edesheim eingelegt. 
Bei dieser Gelegenheit dankte Präsident Günter Höffken dem 
Ehepaar Sibylle und Peter Franken für die bestens organisierte 
Reise und überreichte ein Geschenk. 
 
  

Stadtwerke MüllheimStaufen

Informationen zum AlemannenWasser 
Messung vom 26.08.2019: 5 °dH 
Die Staufener Wasserwerte gelten auch für die Ortsteile Grunern 
und Wettelbrunn. 
  
Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetz in folgende Bereiche unterteilt: 

Härtebereich weich 0 bis 8,4 °dH entspricht 0 bis 1,5 mmol/l 
Härtebereich mittel 8,4 bis 14 °dH entspricht 1,5 bis 2,5 mmol/l 
Härtebereich hart 14 bis 28 °dH entspricht 2,5 mmol/l und mehr 

Um entsprechende Beachtung in Industrie und Haushalt, insbe-
sondere beim Einsatz von Spül- und Waschmittel, wird gebeten. 
  
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Technikteam der Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH 
  
Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Strom- und Gastarif? 
Gerne beraten wir Sie hierzu in unserem Kundenbüro in Staufen. 
Tel. 933224-0, service@alemannenenergie.de 

Außerhalb Staufens

DRK-Spielenachmittag für Senioren 
Das Team der DRK-Seniorenarbeit in Bad Krozingen lädt am 
Dienstag, 10. September, um 14:30 Uhr zu einem Spielenachmit-
tag ins Rotkreuzhaus Bad Krozingen (Südring 13b, nähe Herzzen-
trum) ein. Die Servicestelle Seniorenarbeit des DRK-Kreisverban-
des steht unter der Telefonnummer 07631/1805-15 für weitere 
Informationen gerne zur Verfügung. 

 

DRK-Seniorenausflug  
mit ehrenamtlicher Betreuung 

Hofgut Sternen bei Breitnau im Höllental: 7. September 
Die Ehrenamtlichen der DRK-Seniorenarbeit Seniorenarbeit la-
den am Samstag, 7. September, zu einem Ausflug zum Hofgut 
Sternen bei Breitnau im Höllental ein. Das Hofgut liegt am Fuße 
der Ravennenschlucht. In der Glasmanufaktur des Hofguts wird 
die Handwerkskunst noch gelebt. Die Teilnehmer werden ab ca. 
13.30 Uhr mit Kleinbussen des DRK direkt von zu Hause abgeholt. 
Anmeldung über die DRK-Servicezentrale: Telefon 07631/1805-0. 
  
 

Parkinson-Selbsthilfegruppe 
Die Kontaktgruppe Breisgau-Süd/Markgräflerland der Regional-
gruppe Freiburg der 
deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) lädt für Montag, 9.  Sep-
tember  2019 um 15:00 Uhr  in das Parkstift St. Ulrich, Hebelstr. 
18, 79189 Bad Krozingen ein. Von 15:15 bis ca. 16:00 Uhr stellt 
uns Herr Christoph Steiert von der Sozialstation Südlicher Breis-
gau das Modell der Pflegewohngruppe vor. Betroffene, deren 
Angehörige und Interessenten (auch Nicht-Mitglieder der dPV) 
sind dazu wie immer herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Infos erteilt Uschi Daniel, Tel.: 07633-81522, E-Mail: wolf-
gang.daniel2@freenet.de.  
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REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
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zutaten
FÜR 1 BLECH - 20 KUCHENSTÜCKE

Streusel
100 g gehackte Haselnüsse
100 g Mehl
50 g Zucker
75 g Butter

Teig
200 g Marzipanrohmasse
250 g Butter
200 g Zucker
Mark einer halben Vanilleschote
4 Eier 
400 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
150 g Joghurt

Außerdem:
500 g Brombeeren
Butter und Brot- oder Keksbrösel für das Blech

Brombeer-
Haselnuss-

streusel-Kuchen 

Zubereitung
Backblech mit Butter ausstreichen und mit Bröseln ausstreuen. 
Den Backofen auf 175°C (Gas: Stufe 2) vorheizen.
Für Streusel die Nüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten. Abkühlen 
lassen. Mehl, Zucker, weiche Butter und die Nüsse zu Streuseln 
verarbeiten.

Marzipan fein raspeln. Butter, Zucker, Marzipan und Vanillemark 
cremig rühren. Die Eier nach und nach unterrühren. Mehl und 
Backpulver sieben und abwechselnd mit den Joghurt unterrühren. 
Teig auf das Blech geben und glatt streichen.

Die gewaschenen und abgetropften Brombeeren gleichmäßig auf 
dem Teig verteilen.

Im Backofen (175°C bzw. Stufe 2) 25 bis 30 Minuten backen. 
Kuchen aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Tipps & Tricks
Brombeeren sind regelrechte Vitaminbom-

ben, beinhalten viele Mineralien und weisen 

einen hohen Ballaststoffanteil auf. Dabei haben 100 g 

Brombeeren gerade mal nur 30 kcal, kein Fett und ganz 

wenig Eiweiß. Zu Brombeer-Shakes verarbeitet, sind sie ein 

toller Durstlöscher. Dazu Zutaten wie Haferfl ocken, Milch, 

Molkepulver, Joghurt und Brombeeren einfach nur im Mixer 

pürieren, mit Honig verfeinern. Mit ganzen Brombeeren und 

Bananenscheiben dekoriert, sind Brombeer-Shakes erst recht 

ein Genuss. Brombeeren reifen nicht mehr nach (beim Einkauf 

unbedingt beachten!) und sollten rasch verbraucht werden. 

Im Kühlschrank halten sie sich maximal 2 bis 3 Tage. Bei 

null Grad auf der Glasplatte im Kühlschrank behalten 

sie bis zu 4 Tage ihre Frische. Und noch etwas: Brom-

beerfl ecken an der Kleidung, auf Geschirrtüchern 

oder Tischtüchern am besten vor dem 

Waschen mit Essig oder Zitronensaft 

behandeln.



Hauswirtschafterin 
sucht neuen Wirkungskreis zum Januar 2020, 

gerne auch in der Pflege, als Hausdame, im Hotel 
oder im Geschäftshaushalt, 70 - 80 % 

Auf Ihre Zuschrift freue ich mich unter Chiffre Nr. 5540032 
an Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Arztfamilie aus Freiburg 
sucht Einfamilienhaus in Staufen zu kaufen über 
Postbank Immobilien GmbH | Tel.: 0761/15678-161 

Schöne rustikale Dachgeschoss-Wohnung
in Münstertal ab 01.10.2019 zu vermieten, ca. 80 qm,

einige Extras wie moderne EBK, sowie eine offene Galerie,
sep. Eingang über eine Außentreppe, Stellpl. vorhanden.
Bei ernsthaftem Interesse Tel. 0 76 36 / 9 26 ab 20 Uhr 

Besichtigung nach Absprache möglich

Suche Künstlerwohnung in Staufen  
Liedermacher WOGER mit gesichertem Einkommen

sucht zeitnah 2-3-Zimmer-Wohnung in Staufen. 
Instrumente und Stimme werden die Ruhe 

im Haus nicht stören! 
Anrufe bitte unter 0172 - 9 95 70 97 

Heimwehbadnerin (ab Sept. 2019 vorübergehend in
Grunern wohnhaft), 66 J. mit kleinem sozialen Hund

sucht 2-3 Zi.-Wohnung in Staufen
spätestens ab Mai 2020 (gerne EG) 

rufclaudia@bluewin.ch, Tel. +41 81-833 2001
Handy +41 78-637 4981



Zur Verstärkung unseres Produktionsteams
suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin 

Mitarbeiter m/w/d 
Ihre Aufgaben:

bestücken und bedienen von Maschinen

Ihr Profil:
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, gute Deutschkenntnisse,
hohe Einsatzbereitschaft und selbständiges Arbeiten.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
mit Angabe Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit.

Alfred Schladerer
Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH

Personalabteilung: Frau Uta Keller
Alfred-Schladerer-Platz 1, 79219 Staufen

E-mail: u.keller@schladerer.de •  Telefon 0 76 33 / 8 32 66

Zuverlässige Reinigungskraft 
für zwei bis drei Stunden die Woche, 

vorzugsweise Freitagnachmittag oder Samstag, 
für Objekt in Staufen gesucht! 

Ab September und nur mit Anmeldung, 
Stundenlohn 12,50 €. 

07633/8484 bitte auf AB sprechen, wir rufen zurück! 

Wir suchen

Reinigungskräfte m/w/d 
für ein Objekt in Ehrenkirchen.

Arbeitszeit von Mo. - Fr. ab 16.00 Uhr
Entweder auf Minijob-Basis oder auf Teilzeit. 

Interesse? Auf Ihren Anruf freut sich die
Keifert GmbH, Meisterbetrieb Gebäudereinigung
Tel. 07664-50576 oder per Mail an jobs@keifert.de

Landhotel Krone Heitersheim, Tel. 0 76 34 / 5 10 70

Wir suchen

Mitarbeiter im Service
Wir bieten 30 % - 80 % Stellen im Frühstück,

Mittags- und Abendservice.

Gerne warten wir auf Deine / Ihre Bewerbung
für unser junges und dynamisches Team.

Herzliche Grüße Familie Rottmann & Mitarbeiter

Lager- /Verpackungs-Job 
für Schüler/in ab ca. 15 J.; ca. 10 Std./mtl.; 

Martin Schmälzle, Schreinerei
Staufen-Grunern  •  07633 / 80 64 305 

Wir brauchen Hilfe:
Wir wünschen uns einen Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
für die Koordination der Kommunikation mit Vertragshändlern und
unserem Softwarehaus.
Aufgabenbereich: 
Überwachung der Wartungstermine, Kontrolle der Reparaturauf-
träge, Behebung von einfachen Störungen elektronischer und
technischer Geräte
Wir sind ein aufgeschlossenes, freundliches Team, bieten ein vielseitiges
Arbeitsspektrum und interne sowie externe Fortbildungen.
Bewerbungen bitte an:

Augenarztpraxis
Dr. Christine Wüstenberg • Dr. Mischa Kleine - Reidick

Werderstr. 49 • 79379 Müllheim • Tel. 07631 / 936 34 80
info@augenaerzte-muellheim.de

Rüstiger Rentner hilft bei Gartenarbeiten 
wie Rasen mähen, Hecken schneiden etc. 

Tel. 0160 / 76 44 216 



Unsere Empfehlung 
von Donnerstag, 5. bis Sonntag, 08. September 

gegrillter Schwertfisch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihr Bioland Restaurant         DE-Öko-006 
www.am-felsenkeller.de Tel.07633/6285

Stimmtherapie & Stimmcoaching

Sylvia Papst
Logopädin

Mobil: 0177 / 53 83 882
Mail: logopaedie@sylviapapst.de

Starke Stimme in Beruf und Alltag





Inh. Nico Lange

• Tapezier-, Putz-, Malerarbeiten
• Bodenlegearbeiten
• Betonschutzanstrich
• Reparatur- u. Montagearbeiten

Kirchstraße 2a x 79189 Bad Krozingen x Mobil 0176 83359526
Wohnanschrift: Bad Krozingen x OT Tunsel x Tel./Fax 07633 80753 41

malergeschaeft-nicolange@web.de

Lust auf Veränderung?
Große, moderne Augenpraxis mit eigenem OP in Müllheim sucht:
Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit als

- Medizinische Fachangestellte (auch Quereinsteiger)
- OP - Fachkraft
Wir sind ein aufgeschlossenes, freundliches Team, bieten ein vielseitiges
Arbeitsspektrum und interne sowie externe Fortbildungen.
Bewerbungen bitte an:

Augenarztpraxis
Dr. Christine Wüstenberg • Dr. Mischa Kleine - Reidick

Werderstr. 49 • 79379 Müllheim • Tel. 07631 / 936 34 80
info@augenaerzte-muellheim.de

Nur Verarbeitung von Materialien
aus der Region und fairem Handel!

Marco Ohnesorge, Bildhauer- und Steinmetzmeister
mobil 0176 64278813, marco-ohnesorge@t-online.de
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Wir sind für Sie da!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




